
 
 

Antrag  

auf Förderung von Regenwassernutzungsanlagen 

 

 

An die 

Marktgemeinde Strengberg 

Markt 10 

3314 Strengberg 

         Datum: _______________ 

 

             

Antragsteller: 

Nachname 

 

Vorname 

Straße 

 

PLZ Ort 

Telefonnummer 

 

E-Mail-Adresse 

 

Standort der Anlage: 

Liegenschaft 

 

 

 

Anlage: 

Fassungsvermögen Speicher (m³) 

 

 

 

 

 

    Anschluss an die Hauswasserverteilungsanlage 

 
    Kein Anschluss an die Hauswasserverteilungsanlage 

 
    Überlauf des Speichers wird nicht in den öffentl. Mischwasserkanal, sondern  

        in ein Retentionsbecken mit Versickerung abgeleitet 

 

 

 

https://strengberg.gv.at/


 
 

Rechnung: 

Firma 

 

 

Rechnungsdatum 

 

Erklärung: 

Der Förderungswerber erklärt, dass ihm die Förderrichtlinie der Gemeinde für 

Regenwassernutzungsanlagen bekannt ist und die Voraussetzungen für die Gewährung einer 

Förderung vorliegen. 

 

Mit untenstehender Unterschrift bestätigt der Förderwerber, dass keine Leitungsverbindung von 

Trinkwasser und Nutzwasser hergestellt werden darf. 

 

Datenschutz-Hinweis: Die Marktgemeinde Strengberg verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten in 

Entsprechung der DSGVO und des DSG. Nähere Informationen sind unter 

https://strengberg.gv.at/datenschutz abrufbar. 

 

 

 

Ort, Datum 

 

 

Unterschrift 

 

Beilagen 

Rechnung 

Zahlungsbestätigung 

Nur von der Gemeinde auszufüllen: 

 

Die Überprüfung ergab, dass die neu installierte Regenwassernutzanlage lt. Förderansuchen den 

Bedingungen der Förderungsrichtlinie für Regenwassernutzung entspricht. 

 

Förderhöhe: __________________ 

 

Die Förderung in Form von Westwinkel-Gutscheinen wurde durch die Gemeinde übergeben. 

 

 

 

Übergabedatum Für die Gemeinde 

https://strengberg.gv.at/


 
 

Erläuterungen für die Förderung von 

Regenwassernutzungsanlagen 

 

 

Was wird gefördert? 

Die Marktgemeinde Strengberg fördert neu 

installierte Regenwassernutzungsanlagen, 

bestehend aus: 

 

o Regenwassereinleitung 

o Speicher 

o Hydraulische Einbindung in die 

Hauswasserverteilung oder Garten- 

bewässerung 

o Überlaufeinrichtung 

 

 

 

Förderungsvoraussetzungen 

Speicherkapazität mind. 3m³ 

Keinerlei Verbindungen zu Trinkwasserleitungen 

Pro Standort nur eine Anlage 

Vermischung mit der Trinkwasseranlage muss 

verhindert werden 

 

 

 

 

 

 

 

Förderhöhen 

Einmaliger Investitionskostenzuschuss in Form 

von Westwinkel-Gutscheinen 

o € 100,00 je m³, wenn sie an die 

Hauswasserverteilungsanlage 

angeschlossen sind 

o € 50,00 je m³, wenn sie nicht an die 

Hauswasserverteilungsanlage 

angeschlossen sind 

o € 20,00 je m³, wenn der Überlauf des 

Speichers nicht in den öffentlichen 

Mischwasserkanal, sondern in ein 

Retentionsbecken mit Versickerung 

abgeleitet wird 

Höchstförderbeitrag € 1.200,00 oder maximal 50 

% der Investitionskosten 

 

Was ist zu tun? 

o Antrag ausfüllen 

o Erforderliche Unterlagen beilegen: 

➢ Rechnung 

➢ Zahlungsnachweis 

 

o Antrag und Beilagen am Gemeindeamt 

abgeben oder per E-Mail an: 

gemeinde@strengberg.gv.at 

 

 

https://strengberg.gv.at/

